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§ 17 KJBG Nachtruhe

KJIBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschaftigungsgesetz 1987

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Jugendliche durfen in der Nachtzeit von 20 bis sechs Uhr nicht beschaftigt werden.

2. (2)Im Gastgewerbe diirfen Jugendliche tber 16 Jahre bis 23 Uhr beschéftigt werden.

3. (3)In mehrschichtigen Betrieben dirfen Jugendliche Uber 16 Jahre im wochentlichen Wechsel bis 22 Uhr
beschaftigt werden.

4. (3a)in mehrschichtigen Betrieben durfen Jugendliche ab 5 Uhr beschaftigt werden, wenn bei einem spateren
Arbeitsbeginn keine zumutbare Mdglichkeit zur Erreichung des Betriebes gegeben ist. Dies gilt nicht fir Personen
unter 15 Jahren (8 2 Abs. 1a).

5. (4)Bei Musikauffiihrungen, Theatervorstellungen, sonstigen Auffihrungen und bei Foto-, Film-, Fernseh- und
Tonaufnahmen durfen Jugendliche bis 23 Uhr beschaftigt werden.

6. (5)In Backwaren-Erzeugungsbetrieben, die nicht unter das Backereiarbeiter/innengesetz 1996 fallen, dirfen
Lehrlinge im Lehrberuf ,Backer”, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ab 4 Uhr mit Arbeiten, die der
Berufsausbildung dienen, beschaftigt werden.

7. (6)Jugendliche, die im gehobenen Dienst fur Gesundheits- und Krankenpflege nach dem Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz, BGBI. | Nr. 108/1997, ausgebildet werden, durfen im letzten Jahr ihrer Ausbildung, soweit
dies fur die Erreichung des Ausbildungszweckes erforderlich ist, unter folgenden Voraussetzungen wahrend der
Nachtzeit beschaftigt werden (Nachtdienst):

1. 1.die Hochstzahl der Nachtdienste darf im Ausbildungsjahr nicht mehr als 30 betragen;

2. 2.die Hochstzahl der Nachtdienste darf pro Monat nicht mehr als funf betragen;

3. 3.die Leistung aufeinanderfolgender Nachtdienste ist nicht zulassig;

4. 4.Nachtdienst darf nur unter Aufsicht einer diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester oder eines
diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegers geleistet werden;

5. 5.nach dem Nachtdienst ist eine Ruhezeit von mindestens zwolf Stunden zu gewahren.

8. (7)Soweit die Abs. 2 und 3a bis 6 eine Beschaftigung zwischen 22 und 6 Uhr zulassen, dirfen Jugendliche in dieser
Zeit regelmaRig nur beschaftigt werden, wenn vor Aufnahme dieser Arbeiten und danach in jahrlichen Abstanden
eine Jugendlichenuntersuchung gemald § 132a ASVG oder eine dieser Untersuchung vergleichbare arztliche
Untersuchung, vorzugsweise durch Arzte mit arbeitsmedizinischer Ausbildung, durchgefiihrt wurde.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_108_1/1997_108_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/132a
file:///

	§ 17 KJBG Nachtruhe
	KJBG - Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987


